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Arbeitsrecht Lohnvertrag 

 
Betrifft: Erhöhung der KV-Löhne im Bereich  

 Obst- und Gemüseverarbeitung 2026 
Frist: - 

 
Am 11.12.2025 konnten die Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft PRO-GE über den Lohn-
vertrag „Obst- und Gemüseverarbeitung“ erfolgreich abgeschlossen werden: 

• KV-Löhne:  Erhöhung Lohnkategorien 1 bis 5 um durchschnittlich 2,85 %  
    (kaufm. gerundet) 

• Lehrlingseinkommen: Erhöhung um 3,2 % (kaufm. gerundet) 

• Dienstalterszulage: unverändert 

• Geltungstermin:   1. Jänner 2026 
 
Die Bundesinnung übermittelt in der Beilage den mit 1. Jänner 2026 in Kraft tretenden Lohn-
vertrag und ersucht die Landesinnungen, die Mitgliedsbetriebe über die neuen Löhne zu infor-
mieren. 
 
 

Gültig ab: 1.1.2026 Beilagen: B1 - Lohnvertrag  

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

  BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

Mag. Elke Riemenschneider e.h. 

Innungsmeisterin 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 

https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-obst-gemuese-tiefkuehlwarenerzeug-2026

